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20320 
20323 

Gesetz 
zur Änderung des Pensionsfond~gesetzes 

Nordrhein-Westfalen sowie zur Anderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

20323 

Gesetz 
zur Änderung des Pensionsfond~gesetzes 

Nordrhein-Westfalen sowie zur Anderung 
dienstrechtlicher Vorschri ften 

Vom 5. Dezember 2023 

Artikel 1 
Änderung des Pensionsfondsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Pensionsfondsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
2. Februar 2016 (GV. NRW. S. 92) , das zuletzt durch Ge
setz vom 29. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 830) geändert 
worden ist, wird wie fo lgt geändert: 

1. In § 2 S. 2 werden die Wörter „Artikel 3 des Gesetzes 
vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806)" durch die 
Wörter „Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b)" 
ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 
Zuführungen und Entnahmen 

(1) Dem Sondervermögen sind die Beträge, die dem 
Land und den Hochschulen im Sinne des § 1 Absatz 2 
des Hochschulgesetzes für die Versorgungsausgaben 
des in § 1 genannten Personenkreises gezahlt werden, 
zuzuführen. 

(2) Weitere Zuführungen zu dem Sondervermögen 
sind zulässig. 

(3) Entnahmen aus dem Sondervermögen sind nach 
Maßgabe des Haushaltsgesetzes zulässig. Um den Er
halt der Vermögenssubstanz zu gewährleisten, sind die 
Entnahmen auf die langfristig vom Sondervermögen 
erzielte Rendite begrenzt. Satz 2 ist entsprochen, 
wenn die für ein Haushaltsjahr vorgesehene Ent
nahme, ausgedrückt als prozentualer Anteil am Ver
mögen des Sondervermögens am 31. Dezember des 
zweiten dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, 
die zu diesem Stichtag von der Deutschen Bundes
bank für den von ihr verwalteten Teil des Vermögens 
ausgewiesene annualisierte Rendite nicht überschrei
tet. Soweit das Vermögen des Sondervermögens zu 
diesem Stichtag den am 31. Dezember 2022 erreichten 
Stand unterschre itet oder durch die nach Satz 2 er
mittelte Entnahme unterschritten werden würde, ist 
der Entnahmebetrag im Ausmaß der Unterschreitung, 
höchstens jedoch im Umfang des nach Satz 3 ermit
telten Betrags zu reduzieren. 

(4) Die Regelungen nach Absatz 3 werden beginnend 
ab dem Jahr 2030 regelmäßig in einem fünfjährigen 
Rhythmus unter Berücksichtigung der zu dem jewei
ligen Zeitpunkt bestehenden Pensionszahlungsver
pflichtungen auf ihre Notwendigkeit und Angemes
senheit hin überprüft." 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Die Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3. 

20320 
Artikel 2 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 317) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 15" 
werden die Wörter „Landesprüfungsamt für Lehr
ämter an Schulen" durch die Wörter „Landesamt für 
Qualitätssicherung und Informationstechnologie der 
Lehrerausbildung" ersetzt. 

b) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 16" 
werden jeweils die Wörter „Landesprüfungsamt für 
Lehrämter an Schulen" durch die Wörter „Landes
amt für Qualitätssicherung und Informationstech
nologie der Lehrerausbildung" und die Wörter 
,, Landesprüfungsamtes für Lehrämter an Schulen" 
durch die Wörter „Landesamtes für Qualitätssiche
rung und Informationstechnologie der Lehrerausbil
dung" ersetzt. 

2. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 2" 
werden die Wörter „Landesprüfungsamtes für 
Lehrämter an Schulen" durch die Wörter „Landes
amtes für Qualitätssicherung und Informations
technologie der Lehrerausbildung" ersetzt. 

b) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3" 
wird wie folgt gefasst: 

„Besoldungsgruppe B 3 

Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor 
- als Leitung einer besonders großen oder beson

ders bedeutenden Abteilung bei einer Bezirks
regierung -

Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor der Land
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
- als die ständige Vertretung der Direktorin oder 

des Direktors der Landwirtschaftskammer -

Direktorin, Direktor der Fachhochschule für 
Rechtspflege 

Direktorin , Direktor der Hochschule für Finanzen 

Direktorin, Direktor des Landesamtes für Ausbil
dung, Fortbildung und Personalangelegenheiten 
der Polizei 

Direktorin, Direktor des Landesamtes zur Be
kämpfung von Finanzkriminalität 

Direktorin , Direktor des Landesamtes für Zentrale 
Polizeiliche Dienste 

Direktorin , Direktor des Landeskriminalamtes 

Direktorin, Direktor der Qualitäts- und Unterstüt
zungsAgentur - Landesinstitut für Schule -

Direktorin , Direktor der Zentralstelle der Länder 
für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Me
dizinprodukten 

Direktorin, Direktor der Zentralstelle für die Ver
gabe von Studienplätzen 

Direktorin und Professorin , Direktor und Professor 
- als Leitung einer wissenschaftlichen For

schungseinrichtung - 11 

- bei einer wissenschaftlichen Forschungseinrich
tung oder in einem wissenschaftlichen For
schungsbereich als Leitung einer großen Abtei
lung, eines großen Fachbereichs oder eines gro
ßen Instituts -

Finanzpräsidentin, Finanzpräsident "131 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der Hand
werkskammer Düsseldorf 
- als die ständige Vertretu ng der Hauptgeschäfts-

führerin oder des Hauptgeschäftsführers - 31 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines Medizi
nischen Dienstes der Krankenversicherung in 
Nordrhein-Westfalen 4> 

Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammern Aachen, Arnsberg 31 

Leitende Direktorin, Leitender Direktor 
- als Leitung eines besonders großen und beson

ders bedeutenden Amtes der Verwaltung einer 
Stadt mit mehr als 600000 Einwohnerinnen und 
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Einwohnern sowie der Landeshauptstadt Düs
seldorf - 5> 

- als Geschäftsleitung eines großen und bedeuten
den Zweckverbandes mit einer Gesamtzahl von 
mehr als 600 000 Einwohnerinnen und Einwoh
nern der dem Zweckverband zugehörigen Ge
meinden und Gemeindeverbände -

Leitende Ministerialrätin , Leitender Ministerialrat 6> 

- bei einer obersten Landesbehörde 
als Leitung einer Abteilung - 7> 

als Leitung einer Unterabteilung oder als Lei
tung einer auf Dauer eingerichteten Gruppe von 
Referaten - 7> 

als ständige Vertretung einer Abteilungsleitung, 
soweit keine Unterabteilungsleitung oder Grup
penleitung vorhanden ist - 7> 8> 

Ministerialrätin, Ministerialrat 
- bei einer obersten Landesbehörde, soweit nicht 

einer in Besoldungsgruppe B 3 oder B 4 einge
stuften Gruppenleitung unterstellt - 6> 9> 

Präsidentin , Präsident des Landesarchivs 

Präsidentin, Präsident des Landesinstituts für Ar
beitsschutz und Arbeitsgestaltung 

Vizepräsidentin als ständige Vertreterin , Vizepräsi
dent als ständiger Vertreter der Präsidentin oder 
des Präsidenten der Hochschule für Polizei und öf
fentliche Verwaltung 
1) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedri

gere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zuge
ordnet ist. Ist in einer kollegial organisierten 
Forschungseinrichtung zusätzlich zu den sonsti
gen Funktionen die Leitung der Forschungsein
richtung mit zeitlicher Begrenzung übertragen, 
so wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser 
Funktionen eine Stellenzulage nach Anlage 15 
gewährt. 

2} Als Vertreterin oder Vertreter der Oberfinanz
präsidentin oder des Oberfinanzpräsidenten in 
Besoldungsgruppe B 7. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
5) Nach näherer Bestimmung durch den Stellen

plan in höchstens drei Stellen. 
6} Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministeri

alrätinnen oder Leitende Ministerialräte in der 
Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialrätin
nen oder Ministerialräte in den Besoldungs
gruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent 
der Gesamtzahl der für Leitende Ministerial
rätinnen und Leitende Ministerialräte in der 
Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerial
rätinnen und Ministerialräte ausgebrachten 
Planstellen nicht überschreiten. 

7} Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere 
oder niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften 
Amt zugeordnet ist. 

8) Dieses Amt kann auch mehr als einer Beamtin 
oder einem Beamten übertragen werden, soweit 
es in großen und bedeutenden Abteilungen er
forderlich ist, die Stellvertreterfunktion aufzu
teilen . 

9) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 , 
B 2. " 

3. In der Anlage 14 wird die Tabelle „Amtszulagen" wie 
folgt geändert: 

a) Die Zeile 11 „nach Fußnote 5 zur Besoldungs
gruppe A 14 kw 229,94" wird aufgehoben. 

b) Die Zeile 16 „nach Fußnote 1 zur Besoldungs
gruppe A 15 kw 229,94" wird aufgehoben. 

c) In der neuen Zeile 21 wird die Angabe „und 5" ge
strichen. 

d) In der neuen Zeile 23 wird nach den Wörtern 
,, nach Fußnote 3" die Angabe „und 5" eingefügt. 

4. In der Anlage 15 wird in Zeile 2 der ersten Tabelle vor 
den Wörtern „Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 13 
kw" das Wort „nach" eingefügt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

(1) Artikel 2 Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe a und 
Nummer 3 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2023 in Kraft. 

(2) Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b tritt am 1. Januar 
2024 in Kraft. 

(3) Artikel 2 Nummer 4 tritt am 1. August 2026 in Kraft. 

(4) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Ver
kündung in Kraft . 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft , Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister für Arbeit , 
Gesundheit und Soziales 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 11 e r 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin L i m b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Zugleich für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina Brandes 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten , 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei 

Nathanael L i m i n s k i 

- GV. NRW. 2023 S. 1276 
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212 
2128 
221 

Gesetz 
zur Änderung des Krankenhaus

gestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen , 

des Hochschulgesetzes, 
der Universitätsklinikum-Verordnung und 

des Gesetzes zur Umsetzung des 
Transplantationsgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

2128 

Gesetz 
zur Änderung des Krankenhaus

gestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen , 

des Hochschulgesetzes, 
der Universitätsklinikum-Verordnung und 

des Gesetzes zur Umsetzung des 
Transplantationsgesetzes 

Vom 5. Dezember 2023 

Artikel 1 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Gesetz vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 506, ber. S. 877) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Im Falle einer epidemischen Lage oder eines a n
deren Ereignisses, infolge dessen aufgrund einer Viel
zahl von verletzten oder erkrankten Personen die 
stationäre Versorgung der Bevölkerung regional oder 
landesweit akut gefährdet ist und ohne die nach
folgend genannten Maßnahmen nicht sichergestellt 
werden kann, kann das für Gesundheit zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung mit Zustim
mung des Landtags Regelungen treffen über: 

1. die Schaffung temporärer zusätzlicher Behand
lungskapazitäten, 

2. die Verschiebung elektiver Eingriffe, 

3. strukturelle Vorgaben zur Organisation von medi
zinischen Behandlungen, 

4. die Aussetzung regionaler Planungskonzepte nach 
§ 14, 

5. die Änderung des Versorgungsa uftrags eines Kran
kenhauses gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 ohne Bin
dung an di e Vorgaben und Verfahren nach den 
§§ 12ff. und 

6. den Ausgleich von Erlösausfällen, die aus den An
ordnungen nach Nummer 1 bis 5 entstehen, soweit 
sich ein Ausgleich nicht aus Bundesrecht oder auf 
andere Weise ergibt. 

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Befugnisse 
können einzeln oder kumulativ in einer Rechtsverord
nung geregelt werden. Die Rechtsverordnung ist auf 
zwei Monate zu befristen. Sie kann bei Fortbestehen 
der Feststellungsvoraussetzungen mit Zustimmung 
des Landtags um jeweils zwei Monate verlängert wer
den. Die Landesregierung legt dem Landtag eine Wo
che vor Ablauf der Befristung einen Bericht über die 
getroffenen Maßnahmen verbunden mit einer Lagebe
urteilung vor. Die in der Rechtsverordnung getroffe
nen Regelungen gehen bestehenden Festlegungen 
nach diesem Gesetz vor. Die Entscheidungsfreiheit 
ärztlicher Tätigkeit in medizinischen Fragen gemäß 
der ärztlichen Berufsordnung bleibt unberührt. Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten auch für die Pri
vatkrankenanstalten nach § 30 Absatz 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S . 202), die zu
letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28 . Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 172) geändert worden ist, sowie für 
Vorsorge- und Rehabilitationsei nrichtungen nach 
§ 107 Absatz 2 des Fünften Buches Sozia lgesetzbuch 
- Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988 , BGBI. I S. 2477, 
2482), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
16. August 202 3 (BGBl. 2023 I Nr. 217) geä ndert wor
den ist." 

2. In & 16 Absatz 5 werden nach dem Wort „Rechtsbe
helfe" die Wörter „eines Dritten" gestrichen. 

3. Dem§ 17 wird folgender Satz a ngefügt: 

,,Abweichend von der Regelung des Satzes 3 unterlie
gen die gesondert veranschlagten Haushaltsbeträge 
zur Förderung der Umsetzung des Krankenhausplans 
NRW 2022 ab dem Jahr 2023 nicht der kommunalen 
Beteiligung." 

4. In § 33 Satz 1 werden nach dem Wort „Regelungen" 
die Wörter „des§ 2 Absatz 3 und" gestrichen. 

221 
Artikel 2 

Änderung des Hochschulgesetzes 

§ 31a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Hochschulgesetzes 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. 
S . 425, ber. S . 593) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

,,1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministe
riums, des für Finanzen zustä ndigen Ministeriums 
und des für Gesundheit zuständigen Ministeriums," 

221 
Artikel 3 

Änderung der Universitätsklinikum -Verordnung 

Auf Grund des § 31a Absatz 2 Satz 2 des Hochschulge
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) wird 
verordnet : 

In§ 4 Absatz 6 Satz 4 der Universitätsklinikum-Verord
nung vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 744) , die zu
letzt durch Verordnung vom 21. März 2022 (GV. NRW. 
S . 403) geändert worden ist, werden nach den Wörtern 
„Wissenschaft zuständigen Ministeriums" die Wörter 
,,, des für Gesundheit zuständigen Ministeriums" einge
fügt. 

212 
Artikel 4 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes 

In § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Aus
führung des Transplantationsgesetzes vom 9. November 
1999 (GV. NRW. S. 599) , das zuletzt durch Gesetz vom 
23 . Februar 2022 (GV. NRW. S. 245) geä ndert worden ist, 
wird die Angabe „Absatz 5" durch die Angabe „Ab
sa tz 4" ersetzt. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsiden t 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 
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Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Zugleich für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

602 

Ina Brandes 

- GV. NRW. 2023 S. 1278 

Verordnung 
über die Aufteilung und Auszahlung 

des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 
für die Jahre 2024, 2025 und 2026 

(UStAufteilVO) 

Vom 5. Dezember 2023 

Auf Grund des § 5a Absatz 3 Satz 3 und des § 5d Ab
satz 2 und 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der 
Fassung der Beka nntmachung vom 10. März 2009 
(BGBl. I S . 502), von denen § 5a Absatz 3 Satz 3 durch 
Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe d d es Gesetzes vom 
21. November 2016 (BGBl. I S. 2613) angefügt und § 5d 
Absatz 2 und 3 durch Artikel 3 Nummer 6 des Gesetzes 
vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2613) geändert wor
den ist, verordnet di e L a ndesregierung: 

§ 1 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 

(1) Der a uf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ent
fallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird a uf 
die einzelnen Gemeinden nach einem Schlüssel a ufge
teilt , der gem ä ß § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 
(BGBl. I S. 502) in der ab dem 1. Januar 2018 geltend en 
Fassung sowie der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestset
zungsverordnung vom 17. Oktober 2023 (BGBl. I Nr. 285) 
in der jeweils geltenden Fassung ermittelt wird. Die aus 
der Anlage zu dieser Verordnung ersichtlichen Schlüssel
zahlen werden hiermit festgesetzt. 

(2) Für die Aufteilung des Abrechnungsbetrags für das 
vierte Quartal 2023 sind die Schlüsselzahlen der Verord
nung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemein
deanteils an der Umsatzsteuer vom 8. D ezember 2020 
(GV. NRW. S. 1151) a nzuwenden. 

§2 

Auszuzahlende Beträge, Auszahlungstermine 

(1) Die Höhe der Zahlungen ergibt s ich für die ersten 
drei Quartale aus der vom Bundes mini sterium der Fi
nanzen gemäß § 17 Absatz 1 des Fina nzausgleichsgeset
zes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S . 3955 , 3956) in der 
jeweils geltenden Fassung berechneten Höhe des Ge
m eindeanteils an der Umsatzsteuer für den jeweiligen 
Zeitraum, soweit er auf das Land Nordrhein-Westfalen 
entfällt. 

(2) Im Dezember ist jeweils eine Abschlagszahlung auf 
das vierte Quartal in Höhe des Zahlungsbetrags für das 
jeweils dritte Quartal anzuweisen. Der Abrechnungsbe
trag für das jeweils vierte Quartal ergibt sich aus der 
vom Bundesministerium der Finanzen gemäß § 17 Ab
satz 1 d es Finanzausgleichsgesetzes berechneten Höhe 
des Ge meindeanteils an der Umsatzsteuer im jeweiligen 
Zeitraum, soweit er auf das Land Nordrhein-Westfalen 

entfällt, abzüglich der im Dezember geleisteten Ab
schlagszahlung. 

(3) Die Zahlungen gemäß Absatz 1 erfolgen jeweils im 
April, Juli und Oktober am jeweils letzten Bankarbeits
tag in Frankfurt am Main vor Ultimo. Die Abschlagszah
lung gemäß Absatz 2 Satz 1 erfolgt jeweils im Dezember 
am vorle tzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
dem 24. Dezember, die Zahlung oder Erstattung a us der 
Schlussabrechnung gemäß Absatz 2 Satz 2 erfolgt am je
weils le tzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
Ultimo im Januar des Folgejahres. 

§3 

Berechnung und Zahlbarmachung 

(1) Die Berechnung des Schlüssels nach § 1 und der 
Zahlungen nach § 2 sind vom Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen, im Folgenden 
IT.NRW, durchzuführen. 

(2) IT.NRW leitet dem für Finanzen zuständigen Minis
terium die Unterlagen über die Berechnung des Gemein
deanteils a n d er Umsatzsteuer zu. Das für Finanzen zu
ständige Ministerium stellt im Einvernehmen mit d em 
für Kommunales zuständigen Ministerium die auszuzah
lenden Beträge fest. 

(3) IT.NRW erstellt a nhand der eigens erstellten Berech
nungen die für die Zahlbarmachung erforderlichen Un
terlagen . 

(4) Die Auszahlung erfolgt durch die L andeshauptkasse 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

§4 

Bekanntgabe 

(1) Das für Finanzen zus tä ndige Ministerium gibt den 
auf die Gemeinden entfallenden Anteil an der Umsatz
steuer für die in § 2 Absatz 3 benannten Zeiträume 
durch Runderlass bekannt. 

(2) Jede Gemeinde erhält über den a uf sie entfallenden 
Geme indeanteil a n der Umsatzsteuer für die in § 2 Ab
satz 3 benannten Zeiträume eine Mitteilung. Die Mittei
lungen sind von IT.NRW maschinell zu erstellen und den 
Gemeinden rechtzeitig vor den in § 2 Absatz 3 festgeleg
ten Terminen zuzuleiten. 

§5 

Berichtigung bei fehlerhaftem Verteilungsschlüssel 

(1) Ausgleichsbeträge nach § 5d Absatz 3 in Verbindung 
mit§ 4 Absatz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes wer
den nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergän
zungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl aus
gedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an de m 
nach§ 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Ge
meinden des Landes entfallenden Steueraufkommen, um 
die di e in der Anlage genannten Anteile zu hoch oder zu 
niedrig festgesetz t worden sind. Die Ergänzungsschlüs
selzahlen sind auf neun Stellen hinter dem Komma zu 
runden. 

(2) Die Ergänzungsschlüsselzahlen sind von dem für Fi
nanzen zuständigen Ministerium und von dem für Kom
munales zuständigen Ministerium unter Berücksichtigung 
des § 5a Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes und 
der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung 
festzusetzen. 

(3) Die Ausgleichszahlungen auf Grund von Ergä n
zungsschlüsselzahlen sind zu den in § 2 Absatz 3 festge
setzten Terminen durchzuführen. Vor der Aufteilung sind 
Ausgleichsbeträge aus dem Gesamtbetrag des Gemein
deanteils zu entnehmen, zurückzuzahlende Beträge sind 
dem Gesamtbetrag zuzuführen. 

§ 6 

Inkrafttreten, Übergangsregelung, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft 
und vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 mit Ablauf 
des 31. Januar 2027 außer Kraft . 
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(2) Für den Fall , dass die Rechtsverordnung des Bun
des über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen 
und über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die 
Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 
nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes für die 
Jahre 2027, 2028 und 2029 bis zum 1. Januar 2027 noch 
nich t in Kraft getreten ist, erfolgt die Aufteilung der 
Zahlungen gemäß § 2 weiterhin nach den in der An
lage festgesetzten Schlüsselzahlen. Die Zahlungen 
sind mit der nächstmöglichen ordentlichen Zahlung zu 
verrechnen. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2023 

82 2 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Brandes 

- GV. NRW. 2023 S. 1279 

Zwanzigste Satzung 
zur Änderung der Satzung 

der Unfallkasse Nordrhein-Westfa len 

Vom 5. Dezember 2023 

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein
Westfalen hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2023 in 
Düsseldorf gemäß § 33 Absatz 1 Satz 1 und§ 34 Absatz 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vor
schriften für die Sozialversicherung - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I 
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) folgende Satzungsänderung 
beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 
28. November 2007 (GV. NRW. S. 621, ber. 2008 S . 54), die 
zuletzt durch Satzung vom 6. Dezember 2022 (GV. NRW. 
S. 1100) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 24 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Der Schulhoheitsträger ist verpflichtet, Unfälle 
der nach § 4 Satz 2 Nummer 5 Buchstabe b Versicher
ten auch dann anzuzeigen, wenn er nicht Unterneh
merin oder Unternehmer ist. Bei Unfällen der nach 
§ 4 Satz 2 Nummer 11 Buchstabe a und c Versicherten 
hat der Träger der Einrichtung, in der die stationäre 
oder teilstationäre Behandlung oder die Leistungen 
stationärer, teilstationärer oder ambulanter medizi
nischer Rehabilitation oder zur Prävention erbracht 
werden, die Unfälle anzuzeigen (§ 193 Absatz 3 SGB 
VII)." 

2. In § 28 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „gemäß" 
die Angabe ,,§ 82a SGB IV," eingefügt. 

3. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 31 
Pensionsrückstellungen und 

weitere Altersrückstellungen" 

b) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

,, (7) Zur Sicherstellung der Versorgungsaufwen
dungen für alle weiteren am 31. Dezember 2022 
bestehenden Beamten- und Dienstordnungsver
hältnisse der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen mit 
einer an diesem Tag noch verbleibenden Zeit von 
wenigstens 20 Jahren bis zum Erreichen des regel
mäßigen Pensionsalters sowie für alle ab 1. Januar 
2023 neu begründeten Beamtenverhältnisse der 
Unfallkasse werden weitere Altersrückstellungen 
gebildet (§ 12 Absatz 1 der Sozialversicherungs
Rechnungsverordnung vom 15. Juli 1999 [BGBl. I 
S. 1627), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord
nung vom 1. Dezember 2022 [BGBl. I S. 2132) ge
ändert worden ist) . Die Altersrückstellungen und 
das Deckungskapital dürfen nur zweckentspre
chend aufgelöst werden." 

4. Nach§ 43 wird der folgende§ 43a eingefügt: 

,,§ 43a 
Leistungen nach dem SGB X IV 

Die Unfallkasse erbringt für das Land Nordrhein
Westfalen ab dem 1. Januar 2024 die Hilfsmittelver
sorgung auf der Grundlage von §§ 46 in Verbindung 
mit 57 Absatz 5 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes 
Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652) in der jeweils aktuellen Fas
sung in den Fällen, in denen die im Sozialgesetzbuch 
Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - im Ein
zelnen geregelten leistungsrechtlichen Voraussetzun
gen für eine Hilfsmittelgewährung vorliegen." 

5. In § 11 Absatz 2 Satz 1 des Anhangs zu § 27 wird 
nach der Angabe ,,§ 24 SGB IV" die Angabe ,,, § 169 
Satz 1 SGB VII" eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2023 

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung 

Ralf P a g e n k o p f 

Der Vorsitzende des Vorstandes 

Uwe M e y er i n g h 

GENEHMIGUNG 

Die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen am 5. Dezember 2023 beschlossene 
Zwanzigste Änderung der Satzung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen wird gemäß§ 34 Absatz 1 SGB IV 
i.V.m. § 114 Absatz 2 SGBVII genehmigt. 

Düsseldorf, den 6.12 .2023 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Siegel 

III B 1 - 2023-0016481 

Im Auftrag 

Lisa v o n F e 1 b e r t 

- GV. NRW. 2023 S. 1280 
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93 
Neuntes Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr 

in Nordrhein-Westfalen 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird : 

Neuntes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über den 

öffentlichen Personennahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen 

Vom 5. Dezember 2023 

Artikel 1 

Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezem
ber 2019 (GV. NRW. S. 1046) geändert worden ist, wird wie 
folgt geä ndert: 

1. Dem§ 6 Absatz 3 wird fo lgender Satz angefügt: 

„Sie sollen ebenso im Rahmen der Finanzierung aus 
Bundes- und Landesmitteln auf bundesweite Tarif
angebote hinwirken." 

2. Nach § 7 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz einge
füg t: 

,,Maßnahmen, die nach § 13 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 und 3 des Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28 . Ja nu ar 1988 (BGBl. I 
S. 100), das zuletzt durch Artikel 323 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geä ndert worden 
ist, im Folgenden GVFG, gefördert _ werden, sind von 
der Pflicht zur Aufnahme in den OPNV-Bedarfsplan 
ausgenommen." 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Regio
nalisierungsgesetz" die Wörter „vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 20. April 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 107) geändert worden ist ," eingefügt und die 
Angabe „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(GVFG)" durch die Angabe „GVFG" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird das Wort „Innenministerium" 
durch die Wörter „für Kommunales zuständigen 
Ministerium" ersetzt . 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie fo lgt geändert: 

aa) Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben. 

bb) Nach dem neuen Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 

,,Die Festlegung erfolgt durch Rechtsverord
nung, die das für das Verkehrswesen zustän
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
Verkehrsausschuss des Landtags erlässt." 

b) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „vom 27. De
zember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt 
durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 15. Dezem
ber 20 15 (BGBl. I S. 2322) geä ndert worden ist," 
gestrichen. 

5. § lla Absatz 2 wird wie fo lgt geändert: 

a) In Satz 3 werden d ie Wörter ,, ; die von den Ver
kehrsunternehmen a ngewendeten Tarife für Zeit
fa hra usweise des Ausbildungsverkehrs müssen 
darüber hinaus die Tarife für die entsprechenden 
allgemeinen Zeitfahrausweise in Ihrer Höhe spä
testens a b dem 1. August 2012 um mehr als 20 vo m 
Hundert unterschreiten" gestrichen . 

b) Nach Satz 4 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Abweichend hiervon sind für die Jahre 2023 bis 
2025 die Erträge im Ausbildungsverkehr des Jahres 
2022 der Verkehrsunternehmen im Gebiet der je-

weiligen Aufgabenträger maßgebend , die im Falle 
von Betreiberwechseln den Verkehrsunternehmen 
abweichend zuzuordnen sind . Bei der Umwandlung 
von Verkehrsleistungen , die nach dem 1. Januar 
2_022 a us dem freigestellten Schülerverkehr in den 
OPNV ei nschließlich für alle Fahrgäste zugängli
cher Sonderlinienverkehre nach § 43 Satz 1 Num
mer 2 PBefG integriert wurden , sind die für die 
Verteilung maßgeblichen Fahrgeldeinnahmen des 
Jahres 2022 um die tatsächlichen Fahrgeldeinnah
men des jeweiligen Jahres von Schulträgern für die 
umgewandelten Verkehre zeitanteilig für den Zeit
raum, in dem im Jahr 2022 der freigestellte Schü
lerverkehr noch bestand , zu erhöhen und die Vertei
lung entsprechend anzupassen." 

c) In dem neuen Satz 8 wird die Angabe „Satz 5" 
durch die Angabe „Satz 7" ersetzt. 

6. § 12 Absa tz 6 wird wie fo lgt gefasst: 

,, (6) Nicht verausgabte sowie unabhängig vom Zeit
punkt ihrer Gewährung zurück erha ltene Mittel dür
fen bis zu 18 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Mittel nicht verausgabt wurden oder zu
rückgeflossen sind , zur Förderung von Maß nahmen im 
Sinne des Absatzes 3 verwendet werden . Danach nicht 
verausgabte Mittel sind dem Land zu erstatten . Als 
Nachweis der Verwendung der Förderung haben die 
Zweckverbände bis zum 15. August des Folgejahres 
eine Bestätigung ül:>er den ordnungsgemäßen Mittel
einsatz sowie eine Ubersicht hierüber vorzulegen . Für 
die Regiona lisierungsmittel des Bundes ist über den 
Nachweis nach Satz 3 hina us ei n Nachweis nach dem 
Muster der Anlage zu § 6 Absatz 2 des Regionalisie
rungsgesetzes bis zum 15. August des Folgejahres vor
zulegen." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik Wüst 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Br a ndes 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 

- GV. NRW. 2023 S. 1281 
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